
\ .I BUNDESMINISTERIUM 

V FÜR 

A USW ÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

GZ. 2355.19/120-1.2/86 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, 
mit dem einzelne Bestimmungen des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens 
zu Verfassungsbestimmungen erklärt werden 
1 Beilage (25-fach) 

An das 

Wien, am 4. August 1986 

BaUbauplatz 2, 1014 Wien 

Tel. (0222) 66l!, KI. 3474 DW 

Sachbearbeiter: Dr. HAMMER 
DVR: 000006O 

i 
: ··-------·· ... --------......5:.g.G t./ . ~.a.!i!. I 

Präsidium des Nationalrates 

Wen 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
beehrt sich, in der Anlage 25 Exemplare seiner Stellung
nahme zum Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mit 
dem einzelne Bestimmungen des Übereinkommens über den 
internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen zu Verfassungsbestimmungen erklärt 
werden, zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 
i. V. Dr. LANG 
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BUND ESMINISTERIUM 

FÜR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

GZ. 2355.19/120-1.2/86 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, 
mit dem einzelne Bestimmungen des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens 
zu Verfassungsbestimmungen erklärt werden 
Zu da. Zl. 602.303/2-V/5/86 
vom 22. Juli 1986 

An das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

Wien, am 4. August 1986 

Ballhaasplatz 2, 1014 WleD 

Tel. (0l22) 661!, Kl.34 74 DW 

Sachbearbeiter: Dr. HAMMER 
DVR: 000006O 

Wie n 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
beehrt sich, zu dem mit oz. Note übermittelten Entwurf eines 
Bundesverfassungsgesetzes, mit dem einzelne Bestimmungen 
des Überemkommens über den internationalen Handel mit ge
fährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen zu Verfassungs
bestimmungen erklärt werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Auswärtige Ange
legenheiten ist der vorliegende Entwurf nachdrücklich zu befür
\vorten. 

Für den Bundesminister: 
i. V. LANG 
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